
Meine sehr geehrten Damen und
Herren,

Anfang Dezember 2009 kreierten der
Sparkassenverband und Herr Acker-
mann für die Geschäftsbanken Ideen
zur Gründung eines Kreditfonds. Hier-
bei sollen Unternehmen vermehrt mit
Krediten versorgt werden. Nach an-
fänglicher Euphorie und der Begeiste-
rung der Politiker ist allerdings wieder
die erforderliche Nüchternheit einge-
kehrt. Denn die Organisation eines der-
artigen Fonds und die Kreditvergabe-
praxis erwiesen sich nach einigem
Nachdenken doch als wesentlich
schwieriger, als im anfänglichen Über-
schwang angenommen. Auch wurde
erkannt, dass mehr Zeit für die Umset-
zung dieser Idee notwendig sein wird.
Die Auswahl der Kreditnehmer und de-
ren erforderliche Unterlagen zur Kredit-
würdigkeitsprüfung werden weitere
Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ha-
ben Experten Zweifel, ob ein derartiger
Kreditfonds je errichtet wird. Sicher ist,
dass die Banken daran ein großes Inter-
esse haben, da sie bei Vergabe von
Firmenkrediten diese zum Teil mit Ei-
genkapital unterlegen müssen. Das
prognostizierte Kreditrisiko für 2010 ist
ein weiteres Moment, das die Banken
bei der Vergabe von Firmenkrediten zö-
gern lässt, da dies eine weitere Erhö-
hung ihres Eigenkapitalanteils erfordert.

Damit Unternehmen dieses Dilemma
aus eigener Kraft zumindest teilweise
beheben können, sind solide Kreditprü-
fungsunterlagen für die Kreditverhand-
lung von den Unternehmen vorzuberei-
ten. Hierbei sind das Geschäftsmodell
und die Geschäftsprognosen plausibel
schriftlich darzulegen und zu begrün-
den. Bei der Untermauerung von Pro-
gnosen kann nur auf allgemeine Wirt-
schaftsprognosen und Branchenein-

schätzungen von Experten zurückge-
griffen werden. Allerdings sollte die un-
ternehmensspezifische Prognose den
Blick in die Zukunft abrunden.

Als notwendige Zahlenwerke werden
auch, wie bisher, die letzten Jahresab-
schlüsse, Planbilanzen und Plan-Ge-
winn-und-Verlustrechnungen, Plan-Ka-
pitalflussrechnungen und eine plausible
Liquiditätsplanung und Finanz- und In-
vestitionsplanung vorzulegen sein. Die
sich nicht unmittelbar aus den Zahlen-
werken ergebenden Informationen soll-
ten auf jeden Fall schriftlich erläutert
werden, damit der Kreditgeber für die
Kreditprüfung alle wesentlichen Infor-
mationen schnell zur Kenntnis nehmen
kann. Die mentale und argumentative
Vorbereitung auf das Kreditgespräch
mit den Banken sollte vorurteilsfrei be-
rücksichtigen, dass die Kreditinstitute
sehr kritisch und detailliert die Aussa-
gen der Kreditnehmer hinterfragen und
prüfen müssen. Somit erhöht eine be-
triebswirtschaftlich fundierte Vorberei-
tung des Kreditantrags und des Kredit-
gesprächs die Aussicht auf einen positi-
ven Ausgang. Wir sind gerne bereit, bei
einem derartigen Vorhaben unsere be-
triebswirtschaftlichen Kenntnisse und
unsere diesbezüglichen praktischen Er-
fahrungen einzubringen. Die verbesser-
ten allgemeinen Wirtschaftsaussichten
in Deutschland können zusätzlich einen
positiven Schub in Ihre Kreditverhältnis-
se bringen.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und für 2010 privat und ge-
schäftlich alles Gute.

Mit besten Grüßen
Friedrich Schröder
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50. Annual Meeting von Crowe Horwath International
Das diesjährige Annual Meeting von
Crowe Horwath International fand
vom 15. bis 18. November in Peking
statt. Das Treffen stand unter dem
Motto "One Brand, One Vision". Mehr
als 225 Delegierte und 65 Begleitper-
sonen aus 65 Ländern kamen zusam-
men. Fünf neue Partnerfirmen wurden
im Rahmen des Treffens ins Netzwerk
aufgenommen, darunter auch die
neue Partnerfirma in Peking, Crowe
Horwath China Certified Public
Accountants, die die siebtgrößte WP-
Gesellschaft in China ist.
Das Treffen war geprägt von aktuellen
und interessanten Vorträgen und
Workshops. Zur Eröffnung war als
Gastredner Dr. Liu Yu Ting, Director

General of the Accounting Regulatory
Division of the Ministry of Finance ge-
kommen, der über die Zukunft der
Wirtschaftsprüfung in China sprach.
Mark Hildebrand, Chairman des Board
of Directors von Crowe Horwath Inter-
national, stellte den Strategic Plan
2010 - 2013 vor. Weitere Themen wa-
ren "Building the Global Brand" oder
"How to Help Clients Succeed and Win
New Business".
Die Teilnehmer nutzten die Gelegen-
heit, sich über die Entwicklung des Be-
rufstandes in den jeweiligen Ländern
auszutauschen und sich auch weiter
persönlich kennen zu lernen. Gerade
diese persönlichen Kontakte sind es,
die das Netzwerk für unsere Mandan-

ten und für uns so wertvoll macht.
Das Netzwerk feierte am letzten
Abend mit einer gelungenen Veran-
staltung seinen 50. Geburtstag, der
gleichzeitig der erste Geburtstag unter
dem neuen Namen Crowe Horwath
International war.
Von unserem Hause nahmen drei Part-
nerkollegen teil:
Herr Andreas Haas, Herr Manuel
Rauchfuss (bei Crowe Horwath
International Mitglied des Internatio-
nal Tax Committee und Chairman des
EMEA - European, Middle East and
African - Tax Committee) und Herr
Claus Peter Scheucher (bei Crowe Hor-
wath International Mitglied des 10-
köpfigen Board of Directors). �

Andreas Haas (AWT Horwath), Michael Asderis (HSA
Horwath), Claus Peter Scheucher (AWT Horwath),
Gerald Hespelt (HSA Horwath), Dr. Jürgen Hutzel
(RWT Horwath), Michael Schmitz (HSA Horwath),
Manuel Rauchfuss (AWT Horwath)Empfang des Board of Directors im Büro unserer neuen chinesischen

Partnerfirma

Wir möchten Sie auf unser 20-seitiges
Skript zu den Auswirkungen des Bi-
lanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) auf Non-Profit-Organisatio-
nen (NPOs) mit speziellen Hinweisen
zu Finanzanlagen bei Inflationserwar-
tung, Rückstellungen und steuerlichen
Rücklagen aufmerksam machen.
Insbesondere werden darin die bislang
in der Literatur noch kaum behandel-
ten konkreten praktischen Fragen im
Zusammenhang mit der Bilanzierung
nach dem BilMoG unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten von Non-

Profit-Organisationen beantwortet.
Dieses aktuelle Werk mit Stand
30.11.2009 können Sie kostenlos tele-
fonisch bei uns anfordern (Tel.-Nr.
089/76906-0).
Wir möchten Sie außerdem darauf
hinweisen, dass eine aktuelle News-
letter-Sonderausgabe Gemeinnützig-
keit erschienen ist, die Sie gerne eben-
falls kostenlos bestellen können.
Für weitergehende Fragen stehen Ih-
nen Herr WP/StB Friedrich Schröder
und Herr WP/StB Claus Peter Scheu-
cher gerne zur Verfügung. �

Skript: BilMoG für NPOs
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RECHNUNGSLEGUNG

Voranfragen bei der DPR
Die Deutsche Prüfstelle für Rech-
nungslegung (DPR) kann zukünftig
einzelne Voranfragen zu konkreten
Bilanzierungsproblemen von kapi-
talmarktorientierten Unternehmen
beantworten.
Per Pressemitteilung vom 19.11.2009
ließ die DPR verlauten, dass an sie nun
auch außerhalb des zweistufigen Prü-
fungsverfahrens (Enforcement-Verfah-
ren) Voranfragen zu komplizierten
Rechnungslegungssachverhalten von
kapitalmarktorientierten Unternehmen
gestellt werden können.

Voraussetzungen dafür sind ein hinrei-
chend konkreter Sachverhalt, ein Vor-
schlag zur bilanziellen Behandlung
vom Unternehmen selbst sowie eine
diesbezügliche Stellungnahme des
(zuletzt) bestellten Abschlussprüfers.
Im Fall der Annahme der Anfrage
durch die DPR teilt diese ihre Auffas-
sung zu der vorgeschlagenen Bilanzie-
rung jedoch lediglich mündlich mit,
ohne dass diese Antwort eine Bin-
dungswirkung im Rahmen eines später
durchgeführten Enforcement-Verfah-
ren entfaltet.

Um ihre Hauptaufgabe, die Durchfüh-
rung von Enforcement-Prüfungen,
nicht negativ zu beeinträchtigen, wer-
den Voranfragen durch die DPR nur in
geeigneten Fällen und in beschränk-
tem Umfang bearbeitet werden. Die
fallbezogenen Anfragen werden der
Bundesanstalt für Finanzdienstlei-
stungsaufsicht (BaFin) mitgeteilt. Im
Einzelfall kann eine Anfrage bei über-
geordnetem Interesse im europäi-
schen Rahmen (European Enforce-
ment Coordination Sessions) diskutiert
werden. �

Wir möchten Sie auch auf ein Projekt
hinweisen, das wir gemeinsam mit der
Central Krankenversicherung AG ins
Leben gerufen haben. Es handelt sich
dabei um einen Internetauftritt mit
dem Thema: "Versichert ins Ausland".
Diese Seite richtet sich an alle Unter-
nehmen, die Mitarbeiter ins Ausland
versenden. Weiterhin sollen auch die
Arbeitnehmer, die von Ihren Arbeitge-
bern ins Ausland versendet werden, zur
Zielgruppe dieser Internetseite gehö-
ren. Zum Inhalt dieser Seite gehören
umfassende Informationen zur Aus-
landsentsendung und zum Leben im
Ausland. Die Spannbreite reicht von
Informationen zur Vorbereitung einer

Entsendung und zur Business Etikette
bis hin zur richtigen Krankenversiche-
rung. Unser Beitrag zu diesem Internet-
auftritt entspricht unserem Leistungsan-
gebot und beantwortet neben arbeits-
und steuerrechtlichen Fragen auch Fra-
gen zur Sozialversicherung und Aspekte
einer betriebswirtschaftlichen Beratung.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
finden Sie diese Homepage unter der
Adresse:
http://www.versichert-ins-ausland.de.
Darüber hinaus stehen Ihnen unsere
Experten Herr WP/StB/RA Wagner und
Frau RA/StB Anger bei Fragen gerne
zur Verfügung. Sie erreichen uns unter:
entsendung@awt-horwath.de. �

Entsendung von Mitarbeitern: Versichert ins Ausland

STEUERRECHT

Solidaritätszuschlag verfassungswidrig?
Die Vorlage des Niedersächsischen Fi-
nanzgerichts an das Bundesverfas-
sungsgericht mit der Frage, ob der
Solidaritätszuschlag noch verfassungs-
gemäß ist, hat in der Bevölkerung star-
kes Aufsehen erregt.
Zum Hintergrund: Der Solidaritätszu-
schlag wurde im Jahr 1991 eingeführt.
Zunächst war diese Zuschlagssteuer
nur für kurze Zeit geplant und ist des-
halb mit Ablauf des 30.06.1992 aus-
gelaufen. Vom 01.07.1992 bis
31.12.1994 wurde der Zuschlag nicht
erhoben. Ab dem Jahr 1995 wurde der
Solidaritätszuschlag abermals einge-

führt – diesmal war das Gesetz aber
nicht zeitlich befristet. Seit der Ermäßi-
gung ab dem Jahr 1998 beträgt der
„Soli“ 5,5 % als Zuschlag zur Einkom-
men-, Körperschaft-, Lohn- und Kapi-
talertragsteuer. Die Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit ist seit langem um-
stritten. Im Jahr 2006 hat der BFH ent-
schieden, dass der Solidaritätszuschlag
nicht verfassungswidrig sei. Eine dage-
gen erhobene Verfassungsbeschwerde
wurde nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Dies hatte zur Folge, dass
sämtliche anhängigen Einsprüche
durch eine Allgemeinverfügung zu-

rückgewiesen wurden.
Seit Anhängigkeit der Klage vor dem
Niedersächsischen Finanzgericht (7 K
143/08) wurden zahlreiche Einsprüche
auf dieses Verfahren gestützt. Dieses
Verfahren hat zum Gegenstand, ob die
Erhebung des Solidaritätszuschlags für
das Jahr 2007 verfassungsgemäß ist.
Die Vorlage des Niedersächsischen Fi-
nanzgerichts an das Bundesverfas-
sungsgericht hat für die Praxis kaum
Auswirkungen. Die einzige Rechtsfolge
aus der Vorlage besteht darin, dass
jetzt das Finanzamt das Ruhen des Ein-
spruchsverfahrens bis zur Entschei-

WP/StB/RA
Günter Wagner,

Partner

RA/StB
Christiane  Anger,
Senior Associated

Partner
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dung des Bundesverfassungsgerichts
nicht mehr verweigern kann. Bislang
stand die Verfahrensruhe im Ermessen
des Finanzamts, das in der Regel die
Verfahrensruhe auf Antrag gewährt
hat.
Weitaus wichtiger sind jedoch die tat-
sächlichen Folgerungen, die die Fi-
nanzverwaltung aus der Vorlage an
das Verfassungsgericht gezogen hat.
Da die Finanzämter befürchten, dass
eine Flut von Einsprüchen gegen den
Solidaritätszuschlag bei ihnen eingeht,
wurde schnell reagiert. So werden zu-
künftig sämtliche Steuerbescheide mit
einem Vorläufigkeitsvermerk versehen.
Ein solcher Vorläufigkeitsvermerk hat
zur Folge, dass das Finanzamt die
Entscheidung des Verfassungsgerichts
von Amts wegen berücksichtigen wird
und der Steuerbescheid in diesem

Punkt geändert werden kann.
Interessant hieran ist vor allem, dass
die Vorläufigkeitsvermerke auch für
Neubescheide, die die Jahre 2005 und
2006 betreffen, beigefügt werden sol-
len. Hierdurch ergibt sich, dass es auch
sinnvoll sein kann, gegen noch nicht
bestandskräftige Bescheide für diese
Jahre Einspruch einzulegen. Absur-
derweise hat die Finanzverwaltung
Einsprüche für diese Jahre durch Allge-
meinverfügung zurückgewiesen, für
die sie jetzt Vorläufigkeitsvermerke ge-
währt. Insofern könnten die Steuer-
pflichtigen Glück haben, deren Be-
scheide noch nicht bestandskräftig
verbeschieden worden sind. Dabei er-
gibt sich das rechtstaatlich fragwürdi-
ge Ergebnis, dass die Steuerpflichti-
gen, die ihre Steuererklärung für 2005
und 2006 frühzeitig abgegeben ha-

ben, um ihre steuerlichen Pflichten zu
erfüllen, jetzt in der Regel keine Ein-
spruchsmöglichkeit mehr haben.
Vorfreude ist allerdings auch bei den
Steuerpflichtigen, deren Bescheide
noch änderbar sind, nicht geboten.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
das Bundesverfassungsgericht nur in
absoluten Ausnahmefällen ein Gesetz
auch rückwirkend für verfassungswid-
rig erklärt. In Fachkreisen wird davon
ausgegangen, dass, wenn das Bundes-
verfassungsgericht zum Ergebnis der
Verfassungswidrigkeit käme, dem Ge-
setzgeber eine Frist zur Neuregelung
gegeben würde. Denkbar wäre auch,
dass das Gericht urteilt, dass derzeit
noch keine Bedenken bestünden, es
aber deutlich macht, dass dies ab ei-
nem bestimmten künftigen Zeitpunkt
anders zu sehen wäre. �
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Kein Verfall von gesetzlichen Urlaubsan-
sprüchen bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit

Nachdem der Europäische Gerichtshof
durch Urteil vom 20.01.2009 entschie-
den hatte, dass Art. 7 I der Richtlinie
2003/88/EG Rechtsvorschriften entge-
gensteht, nach denen der Anspruch auf
bezahlten Jahresurlaub bei Ablauf des
Bezugszeitraums auch dann erlischt,
wenn der Arbeitnehmer während des
gesamten Bezugszeitraums oder eines
Teils davon krankgeschrieben war und
seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende
seines Arbeitsverhältnisses fortgedauert
hat, weshalb er seinen Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub nicht ausüben
konnte, hat das Bundesarbeitsgericht
jetzt seine entgegenstehende bisherige
Rechtsprechung aufgegeben (Urteil
vom 24.03.2009, Az.: 9 AZR 983/07).
Danach verfällt der gesetzliche Urlaubs-
anspruch von Arbeitnehmern nicht
(mehr), wenn diese aufgrund einer
dauerhaften Arbeitsunfähigkeit daran
gehindert waren, den Urlaub anzutre-
ten. Im Ergebnis können also dauerhaft
arbeitsunfähige Arbeitnehmer ihre Ur-
laubsansprüche über mehrere Jahre
„ansparen“. Das gilt rückwirkend für al-
le Urlaubstage, die am 02.08.2006
noch nicht verfallen waren.
Dabei begrenzt das BAG allerdings
den im Falle einer Arbeitsunfähigkeit
unverfallbaren Urlaubsanspruch auf

den gesetzlichen Mindesturlaub. Da-
rüber hinausgehender vertraglicher
Mehrurlaub kann auch in Zukunft ver-
fallen, soweit für einen Regelungswil-
len der Parteien des Einzelarbeitsver-
trags, der zwischen gesetzlichen und
übergesetzlichen vertraglichen An-
sprüchen unterscheidet, im Rahmen
der Auslegung des Arbeitsvertrags
nach §§ 133, 157 BGB deutliche An-
haltspunkte bestehen.
Diese Rechtsprechung wurde vom
Arbeitsgericht Berlin (Urteil vom
22.04.2009, Az.: 56 Ca 21280/08) be-
reits dahingehend konkretisiert, dass
ein tariflicher oder gesetzlicher Son-
derurlaub, wie er beispielsweise
Schwerbehinderten gewährt wird,
nicht vor dem Verfall geschützt sei. Ob
diese Einschränkung auch vom BAG
getragen wird bleibt abzuwarten. Wir
werden die weiteren Entwicklungen
verfolgen und in einem späteren
Newsletter darauf zurückkommen.
Diese Rechtsprechung kann erhebliche
unmittelbare finanzielle Auswirkungen
haben, nicht zuletzt in den Fällen, in
denen ein jahrelang arbeitsunfähiger
Arbeitnehmer aus dem Unternehmen
ausscheidet, weil der nicht genomme-
ne Urlaub bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses abzugelten ist! �

ARBEITSRECHT


